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ANLASS

Der räumliche Geltungsbereich wurde nach Bestandskriterien gewählt. Ins-
besondere zur Nordwest- und Westseite haben sich aus Wochenendhäusern der
hohen Grundfläche Wohngebäude entwickelt, die zum Teil an unzureichenden
oder nur einseitig bebauten Verkehrsflächen erstellt wurden. Des weiteren
ist der Friedhof einbezogen, und zwar ink]. der Erweiterungsf]äche. ]lm

gilden bleibt die L 520 Begrenzung. Mit Rücksicht auf die Schwierigkeiten
zur Berechnung der Erschließungskosten ist der östliche Teil um die Flä-
chen westlich der Friedhofstraße und südlich der L 520 für die öffentliche
Auslegung reduziert worden .

Für den Planbereich bestand zum großen Teil nach seinerzeit geltendem Pla-
nungsrecht mit RE vom 02.06.1960, Az.: 421-07, Tgb.--Nr. F 2/2, ein nach
dem Aufbaugesetz vom O1 .08.1949 genehmigten Bebauungsplan. In umnittelbarer
Nachbarschaft besteht sonst kein Bebauungsplan.
Zur Sicherung der städtebaulichen Ordnung hat der Rat der Gei-feinde Altlei
ningen die Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes beschlossen.

S l TUAT l ON DER BAU LE l TPLANUNG

Im bisher gültigen und zur Zeit neu aufgestellten Flächennutzungsplan der
Verbandsgemeinde Hettenleidelheim ist die Vorgabe der Nutzungsdarstellun-
gen gekennzeichnet. ]m neuen F]ächennutzungsp]anentwurf ist ]edig].ich eine
geringfügige Verkleinerung der gemischten Baufläche gegenüber der Wohnbau-
fläche vorgenommen worden. Der Bebauungsplan wird demnach im Parallelver--
fahren entsprechend $ 8 (3) BBauG behandelt

B ESTAND

Zwischen der L 520 im Süden und dein Taubersberg mit seinem bewaldeten Siid-
hang im Norden erstreckt sich das zum Teil unorganisch gewachsene Siedlungs-
bild vom Ortskern bis zum Außenbereich. Es handelt sich hierbei um vier
Funktionstypen, die miteinander verwoben sind: Friedhofsfläche im Nordosten,
eingeengter auslaufenden Märzweiherhof im Südosten, Wohnbebauung mit Ein-
zelhäusern im mittleren Teilbereich und ehemalige IJochenendhäuser im Westen,
die sich größtenteils zu Wohnhäusern gewandelt haben.
Um den alten Flurweg zuT Villa Waldheim im Süden, an der Schubert- und
Hinkeläckerstraße sowie an der Mozartstraße im Norden haben im west--östlichen
Verlauf teils größere, teils kleinereBaugrundstücke einzelstehende Wohnhliuser
aufgenommen. Die Straßen sind zum Teil in ihrer Dimensionierung unzureichend
oder gar einseitig bebaut (Haydnstraße). Andere Parzellen,wie die im Altka-
taster enthaltene Beethovenstraße im Westen, sind nicht mehr existent, son-
dern mit den Flurstücken 303 und 303/2 den angrenzenden Wohnparzellen zugeschla
gen. Der Parkplatz an der Schubertstraße, nördlich Flurstück 280/2, ist be-
pflanzt und dem vorgenannten Flurstück zugeschlagen worden.

Die Neigungsfläche bedingte Höhenaufnatznen, die sich zwischen 269 m und 235 m
b eweg en .
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ERSC HL l ES SUNG SABS l CHTEN

Unter Zugrunde[egung der RAS-E von 1 98] können nur die Mindestbemessun--
gen der Straßen eingehalten werden; aber auch da kommen Konfliktsituationen
zutage, wie z. B. bei der Haydn-- und Villastraße
Die Hinkeläckerstraße und die binnenwärtige ''Taubersberg'' und die Mozart-
straße können noch einer Erschließungsstraße entsprechen. Der Einhang über
die Schubertstraße und Vi]]astraße bleibt am F]urstück 263/] 1 ein neural--
fischer Punkt, zumal hier Grundstiickserweiterungen der Parzellen 263/4 und
275/3 mit fest installierten Begrenzungsanlagen ein kaum riickzuführendes
Faktum geschaffen haben.

Die Einmündung der HinkelËickerstraße in die L 520 bleibt, wie im Anhö--
rungsverfahren seitens des Straßenbauamtes - auch aus Sichtgründen -- an-
geregt wurde, bestehen und ebenso die Villastraße, zumal langfristig die
L 520 neu konzipiert wird. Abgesehen von der neuen Einhangverbindung
Hinkeläcker-/Mozartstraße, sind die Straßenbegrenzungslinien großenteils
auf ein nach der RAS-E-81 vertretbares Maß gebracht

Die Straßenspuren lassen nur bei der Mozartstraße, dem Taubersberg, der künfti
gen Schubertstraße und der Hinkeläckerstraße den Beidrichtungsverkehr zu, wo-
bei auch hier die Möglichkeit mitspielt, die Straßenbreiten für eine fußgänger
freundliche Gestaltung auszunutzen. Dafür müßte letztendlich die Villastraße
im Einbahnsinne geführt werden, um die L 520 zu erreichen.
Stichwege unzureichender Dimensi.onierung, wie die obere Villastraße und die
Haydnstraße, sind auf den Anliegerverkehr zu beschränken. Eine solch passive
Nutzung der Straßenflächen ist fraglos die Konsequenz, zumal keine ausreichen
den öffentlichen Stellflächen zur Verfügung stehen, da die Parkplätze an bei--
den Seiten des Friedhofs eine andere Zweckbestimmung zu erfüllen haben.
Anliegerbeschränkungen müßten auch die ehemaligen Wochenendhausgebiete erhal--
ten. Hier reicht nur die verlängerte Mozartstraße aus. Zwischen HinkelËjcker-
straße und westlichem Friedhofsparkplatz bleibt die einzige Möglichkeit .des
gesamten Plangebietes, um platzgestalterische und Grünordnungselemente wink--
sam in das Baugebiet zu führen.
Am westlichen Endpunkt der Mozartstraße bleibt gegenüber der einstigen Par-
zellierung der Beethovenstraße als einzige Möglichkeit, die im nordwest-
lichen P[angebiet vorhandenen''Wochenendhäuser'' für den An]-iegerverkehr zu
erschließen. Die derzeitige Erschließung über die Straße ''Am Taubersberg''
ist mit ca. 2,5 m Br.eite völlig unzureichend und kann auch nach den ëirtli-
chen Gegebenheiten nicht weiter ausgebaut werden. Von Westen her werden die
Grundstücke bis zu einer kleinen Wende auf den Flurstiicken 254/2 und 254/3
für den sogenannten Sicht--Fahrverkehr der Anlieger andienbar. Nach Osten
bleibt arn Waldrand die fußläufige Andienung, weil Gebäude vom Flurstück 253/3
bis 259/1 von der Mozartstraße aus angedient werden können.

BODENFUNDE

Das Landesamt fUr Denkmalspflege fordert, daß zutage koilmende archäologische
Funde unverzüglich zu melden, die Fundstellen unverändert zu lassen und die
Gegenstände zu sichern sind .
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VER - UND ENTSORGUNG

Die Elektrizitätsversorgung erfolgt durch die Pfalzwerke AG. Alle Nieder
spannungsleitungen werden von bestehenden Trafos angedient. Eine neue
Trafostation ist nicht erforderlich. Ein Trafo steht am Ostausgang des
Friedhofs, der andere an der Schubertstraße

Die gemeindliche Wasserversorgung ist gesichert. Es bestehen bereits feste
Anschliisse zu den noch geringen freien Überbaubaren Bereichen.

Für die Kanalisation besteht eine genehmigte Planung, die das Plangebiet
an die Ortskanalisation und an die im Bau befindliche neue Gruppenkläran
]-age Altleiningen anschließt
Die Kläranlage wurde im Herbst 1983 in Betrieb genommen.

G R UNORDNU NG

BE STAIW

Die Situation des Bestandes ist in einer gesonderten Grundlagenkarte (Be
standsplan) mit Stand vom Oktober 1982 exakt erfaßt

Die vorhandene, also reale Vegetation setzt sich im Plangebiet wie folgt
zu sanmien :

Private Gärten im Bereich der vorhandenen Bebauung

In diesen Bereichen findet sich das gesamte vielfältige Spektrum der Nutz-
und Ziergartenpflanzen der typischen dörflichen Siedlungsrandbereiche. Es
handelt sich im wesentlichen um allmählich gewachsene Bestände unterschied
lichen AI ders .

/'= Von alten Kulturobstbeständen, bestehend aus Apfel, Birne, Kirsche, Pflaume
u. a., sind über teilweise standortfremde Nadelgehölze, wie Rotfichte
(Picea excelsa) , Waldkiefer (Pinus sylvestris) , Europäische Lerche (Larix
decidua) u. a., auch landschaftsgerechte Gehölze, wie Stieleiche (Quercus
robur), Sandbirke (Betula pendula), Eberesche (Sorbus aucuparia) usw., teil
weise als Einzelbäume und bestandsbildend vorhanden.

Diese Pflanzungen übernehmen überwiegend den Kontakt zur angrenzenden
freien Landschaft (Taubersberg etc.) und durchziehen den gesamten lied--
lungsraum netzartig. Durch sie wird somit im wesentlichen die Leistungs
fähigkeit des Naturhaushaltes bezüglich der Flora und Fauna im besiedel
ten Bereich gesichert. Es sind keine isoliert liegenden Flächen oder Be
stände vorhanden, die nicht an die freie Landschaft irgendwie anknüpfen
Die Kleinräumigkeit des Siedlungsraumes wirkt hier noch unterstützend.

Im Zusammenhang mit den angrenzenden Waldflächen (Taubersberg) und Wiesenflächen
(Eckbachaue) bieten diese wechselhaften Pflanzungen einen wichtigen Lebens--
raum für viele heimische Tier-- und Pflanzenarten.
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Diese privaten Gehölzpflanzungen sind in jedem Fall wegen ihrer Eigenart
und Vielfalt zu erhalten. Teilbereiche, in denen das Netz noch etwas
lückig ist, sind im Grünordnungsplan fUr eine entsprechende Neuanlage
von Pflanzungen (Pf].anzbindung oder mit Empfehlungscharakter) vorgeschla
gen. Diese sollen entsprechend der Gehëilzauswahlliste privat bepflanzt
werden

2 Unbebaute Flurstücke innerha]-b des Siedlungsbereiches
Die im Plangebiet noch vorkommenden, bereits ausparzellierten unbebauten
Flurstücke werden derzeit unterschiedlich bzw. gar nicht genutzt. Es han
de[t sich im wesent]ichen um fo]-mende Nutzungserscheinungen:

Auf den Flurstücken 261/20, 261/13, 260/14 und 260/13 herrscht derzeit
Grünlandnutzung in Form von Ponywiesen vor. Unästhetische Wiesenein-
zäunungen bestimmen das Bild. In diesem Bereich erscheint eine ortsge-
stalterische Abrundung mit Baukörpern sinnvoll. Auf dem Flurstück 261/20
könnte ein Spielplatz untergebracht werden.

Die Flurstücke 260/12, 260/15, 260/16, 260/17 und 260/18 südlich der
Mozartstraße befinden sich derzeit iÜ einer ca. 3jährigen stark ver-
glasten Ackerbrache mit ca. 1 -- 2jährigem Birken--Weidenanflug. Die Nut
zung dieser Flächen stellt sich so dar, daß die rückwärtig liegenden
Anwohner diese Bereiche als Lager-- bzw. vorübergehende Abstellflächen
benutzen. Ebenso stören die Umzäunungen der riickwärtig liegenden Anwoh
nerflurstücke sehr stark das Siedlungsbild. Ökologisch handelt es sich
bei diesem Brachestadium um einen sehr artenarmen. durch dichten Gras-
filz gekennzeichneten Sukzessionsbereich, der file die heimische Flora
und Fauna von untergeordneter Bedeutung ist. Hochstauden fehlen hier
völlig. Bei der örtlichen Kartierung wurden im Bereich der Fauna nur
Feldmäuse gesichtet. Es besteht keinerlei Wechselwirkung mit den außer
halb des Siedlungsbereiches im Eckbachtal stark vorkommenden artenrei-
cheren Hochstaudenfluren, die ein Eldorado für heimische Insektenarten
(Falter, Bienen, Hummeln etc.) und somit für die Vogelwelt darstellen.

Weiter östlich im Vera.auf der Mozartstraße befindet sich auf der nörd-
lichen Seite auf den Flurstücken 256 und 256/1 eine stark vergraste
Ackerbrache mit mitt]erwei]e ca. ]Ojährigem, IÜckigem Waldkiefern-
anflug. Der größte Teil dieses Kiefernanflugs ist aber derzeit bereits
abgetrieben worden. Die einzelnen vorhandenen Waldkiefern sollen zwecks
Erfüllung ihrer Funktion zur Stärkung der Leistungsfähigkeit des Naturhaus
balles im Siedlungsbereich wie der Bestand in den Private.ästen erhalten
bleiben. Das behutsame, ortsgestalterisch richtige Einfügen von Bau-
körpern in diese bereits ausparzellierten Flurstücke erscheint sinnvoll,
da die vergraste Brache, wie oben bereits erläutert, in ihrem Bestand
für die heimische Flora und Fauna nicht von Bedeutung ist. Genaue Fest-
setzungsbestiinmungen zur Erhaltung der Bäume werden im Text und Plan
getroffen.

3 . Friedhof sbereich
Im Bereich des Friedhofs führt entlang des Hauptweges ein alter Baumbestand,
bestehend aus Roßkastanie (Aesculus hippocastanum) und Sandirke (Betula



5

pendula). Dieser Bestand ist mindestens 50 -- 80jährig und für die Er-
haltung empfohlen. Schäden im Stamm- und Kronenbereich sind nicht er--
kennbar, so daß auch die Verkehrssicherheit gegeben ist. Im Versatz an--
schließend verlaufen zwei ca. 20jährige standortfremde Fichtenreihen
(Picea excelsa), die aber aufgrund ihres ortsgestalterischen Wertes er-
halten werden sollten. Der nördlich angrenzende ca. 60jährige Waldkie--
fernbestand (Pinus sylvestris) leitet tiber zum Waldbestand am Taubersberg
Sämtliche Gehölzbestände haben hier einen hohen ortsgestalterischen Wert
und sind durch die Nähe zum Waldbestand am Taubersberg für die Vogelfauna
von besonderer Bed eutung

4 Restflächen mit standortgerechtem Bewuchs

Nördlich des Waldweges ''Am Taubersberg'' schließt ein Bestand aus Stiel-
eiche (Quercus robur), Rotbuche (Fagus sylvatica) und hTaldkiefer (Pinus
sylvestris) an, welcher hier die Funktion der Böschungssicherung (Erosions
schutz) übernimmt. Im östlichsten Abschnitt sind drei Starkeichen ortsprä-
gend vorhanden. Dieser Gehölzbestand ist in seiner Artzusammensetzung und
Funktionswirkung in jedem Fall zu erhalten. Ein Ausbau des vorhanenen h)ald
randweges ist in Richtung Waldrand in jedem Fall zu unterlassen, im Öst-
lichen Bereich möglichst nur als Fußweg beizubehalten.

Östlich der vorhandenen Beethovenstraße stockt ein ca. 15 - 20jähriger
Reihenbestand aus ''auf den Stock gesetzten'' Hainbuchen (Carpinus betulus),
die aber bereits wieder ortsprägend sind (ca. 4 - 5 m Höhe). Dieser Be-
stand ist auch hinsichtlich der Bedeutung für die Vogelfauna erhaltens-
üert

[m süd]-schen P]anbereich stockt auf einer ca. 4 - 5 m hohen Stei]böschung
entlang der L 520 und im Eirvnündungsbereich der Villastraße ein standort-
gerechtes Gebüsch, welches Erosionsschutzfunktionen und ortsgestalterische
Aufgaben(Ortsrandkaschierung) übernimmt

Folgende Gehölzarten sind vertreten

Ha inbuche
basel
Heckenkirsche
Hundros e
Pf affenhütchen
Rainweide
Roter Hartriegel
Schlehe
S ohne ebd l

Schwarz er Holund er
Weißdorn eingriffelig

Caro.hus beth.Zus
Cary-Zus ave.Z .lana
Lonicez'a xylosteum
Rosa ca.n .i .na

Euonymus europeus
Li gustrum vu]-gare
Corpus sangui.nehm
Prunus splnosa
Vjl)arnum OPU-Zus
Sambucus n.igra
Crataegus monogyna

Ferner handelt es sich hier um ein naturnahen Gehölz mit Vogelschutzfunktion
Es ist ein potentielles Brutbiotop air Vogelarten, deren Nahrungsbiotop in
den Wiesen der Eckbachaue liegt. Folgende Vogelarten können hier Brut- bzw.
Schlafbiotop finden:
Neuntöter, Baumpieper, Wacholderdrossel, Hänfling, Goldammer, Gartengras-
mücke, Gartenrotschwanz, Amsel, Rebhuhn, Fasan, Kohlmeise, Blaumeise, Rot-
kehlchen, Heckenbraunelle und Feldsperling
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Der Waldtrauf am nördlichen Fußweg entlang des Taubersbergers ist noch
im wesentlichen intakt. Wie schon der Landschaftsplan der Verbandsge--
meinde Hettenleidelheim darlegt, sollte keinerlei Bebauung einschließlich
versiegelnder Wegeflächen in den Waldrand eindringen. Das gilt ebenso für
den westlichen Waldbereich, angrenzend an die vorhandenen Wochenendhäuser
Die Grenze des Bebauungsplanes ist als glaubhafte Begrenzung der Siedlungs
inanspruchnahme anzusehen .

ZIELE DES NATURSCHUTZES UND DER LANDSCF{AFTSPFLEGE

Natur und Landschaft sind nach $ ] Abs.l LPfIG so zu schützen, pflegen und
entwickeln, daß

1. die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes,
2. die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,
3. die Pflanzen und Tierwelt sowie
4. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft

als Lebensgrundlagen des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung
in Natur und Landschaft nachha]-tig gesichert sind.

VER\gIRKLICHUNG DER ZIELE DES NATURSCHUTZES UND DER LANDSCHAFTSPFLEGE

Das Landschaftspotential mit den wesentlichen Landschaftsfaktoren und deren
Wechselbeziehungen ist erfaßt

Landschaftsprägende Elemente, wie Einzelbäume, Baumgruppen und GehÖlzbe--
stände sind air die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes innerhalb des
Siedlungsbereiches unentbehrlichen Inventar und somit als Flächen für die
Erhaltung von Bäumen und Sträuchern im Plan festgesetzt

Die unbebauten Flächen innerhalb des Plangebietes haben für den Natur-
hausha[t und damit für F].ora und Fauna. wie bereits weiter oben erwähnt.
keinen großen Stellenwert, so daß sie air ortsgestalterisch sinnvolle
verdichtende Bebauung genutzt werden können. Lediglich der vorhandene
lockere Baumbestand (Waldkiefer) auf den Flurstücken 256 und 256/1 wird
durch entsprechende textliche Festsetzungen als für die Leistungsfähigkeit
des Naturhaushaltes im besiedelten Bereich erhaltenswerter Gehölzbestand
sichergestellt

Die ordnungsgemäße, ortsgestalterisch sinnvolle Bebauung und somit die Ver
dichtung dieses Bereiches ist als landschaftspflegerisch notwendig zu er-
achten, die weitere Inanspruchnahme weiterer Bauflächen außerhalb des
Plangebietes, was zu einem erneuten Landschaftsverbrauch und damit zut
Zersiedlung der Landschaft führt, wird hierdurch minimiert

Die umfangreichen standort-- und landschaftsgerechten Eingrünungsmaßnahmen
verbessern den z. Z. stark zersiede].ten Wohnbereich. Zum einen wird mit
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der Durchgrünung aus Strauchpflanzungen und großkronigen Bäumen das
Landschaftsbild nachhaltig positiv beeinflußt und zum anderen die
Möglichkeit der Vogelbrutbiotopbildung geschaffen.

MASS NAHMEN DER GR UNORDNUNG

1 . BESTANDSERliALTUNG

Die im Plangebiet gekennzeichneten Bäume und Gehë51zpflanzungen sol-
len aus ortsgestalterischen und Erosionsschutzgründen erhalten blei
ben. Wegen der Dürftigkeit des Bestandes werden zusätzliche }laßnah-
men erfordert ich .

2. GLIEDERUNG DES PLANGEBIETES

Wegen der größtenteils vorhandenen Bebauung mit eingewachsenen Pri
vatgartenbereichen sind umfangreiche Gestaltungsziele nicht zu ver
wirklichen. Es verbleiben also jene Bereiche, die sich derzeit als
unb ebaute Flächen darbieten .

Hier wird in Anlehnung an die reale Vegetation und mit Hilfe von
Empfehlungslisten für Gehölze im Straßenraum besonders air die Straw
senräume }lozartstraße. Schubertstraße. Villastraße und Am Taubers--
berg eine Gestaltung durch großkronige Bäume empfohlen.

Die einzelnen Bauzeilen sind durch Gehëilzpflanzungen aus Bäumen und
Sträuchern räumlich zu gliedern. Dër geplante Spielplatz zwischen
der Schubertstraße und dem Stockäckerweg ist ebenfalls pflanzlich
einzubinden. Er kann in diesem Bereich als Treffpunkt benutzt werden
Der Spielplatz ist seiner Größe nach fUr den Geltungsbereich ausrei--
chend (siehe Flächenbilanz)

3 . ORTSRANDGESTALTUNG

In Anlehnung an die vorgegebene Pflanzung entlang der L 520 soll der
gesamte Planungsraum nach Süden mit einer ortseinbindenden Gehölzpflan-
zung versehen werderl. Die zu verwendenden Pflanzenarten sind der Gehölz--
liste zu entnehmen. Im Zuge dieser Pflanzung wird in Höhe der Einmündung
''Hinkeläckerstraße'' bei Ausgestaltung zu einer Platzsituation mit groß-
kronigen Bäumen eine Torwirkung zum alten Ortskern von Altleiningen er--
zielt. Auch nach Westen zur freien Landschaft wird als landespflegerische
1.maßnahme in Richtung Villa l#aldheim eine Abpflanzung vorgesehen. Hierbei
besteht auch an privaten Grünflächen ein Pflanzgebot gemäß $ 39 b BBauG.
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PLANENTWICKLUNG tmD FOLGEVERFAHREN

Zuerst ist die verkehrsmäßige Erschließung zu sichern. Das beginnt bei
der Einmündung der Hinkeläckerstraße in die L 520 und führt weiter über
die auszubauende Straße ''Am Taubersberg'' mit Parkplatz zwischen Hinkel-
äckerstraße und Eingang zum Friedhof südlich der Friedhofskapelle. Es
folgt die ringförmige Erschließung Hinkeläckerstraße - Schubertstraße -
Mozartstraße mit der Straße ''Am Taubersberg''. Villastraße und landwirt--
schaftliche Zuwegung zum Märzweiherhof sollen in der heutigen Form be--
stehen bleiben. Es ist dies keine optimale Lë5sung; jedoch sind Baubestand
und langfristige Neutrassierung der L 520 für die Gemeinde A]-tleiningen
ein hinreichender Grund, diesen Zustand zu belassen.
Ansonsten muß noch die Haydnstraße in ihrer Eininiindung zur Villastraße
abgeknickt werden. Die frühere Beethovenstraße im Westen des Plangebietes
ist zwar verrmrkt, aber nicht erkennbar. Darum umrde sie von einer.Gehölz
pflanzung abgelöst

Die Neubebauung ist mehr oder weniger Bauliickenausfüllung. Lediglich beid-
seitig der Mozartstraße und an der einseitig zu bebauenden Planstraße süd-
lich des Friedhofs sind noch mehrere Baukörper unterzubringen. Bezüglich
der Bodenordnung wird ein Flurbereinigungsverfahren nicht erforderlich.
Der wichtigste Grunderwerb liegt in der verlängerten Mozartstraße, in der
Verbindung zwischen Schubert- und Mozartstraße so\aie der Fläche fUr den
Kinder spielplat z .
Folgeleistungen unwirtschaftlicher Art treten für Altleiningen nicht auf
Wasserversorgung und Kanalisation (mit neuem Gruppenklärwerk Altleiningen)
sind anschlußbereit. Kindergarten und Schule im Ortskern werden vor allem
dann sicherer erreichbar, wenn die L 520 neu gebaut worden ist und damit
die heutige Ortsdurchfahrt entlastet \.rind.
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FLACHENB l LANZ

Fläche insgesamt 1 45 . 475 m2

Straßenverkehrsfläche einschl
Fußwege und Straßenbegleitgrün 1 4 . 965 m2

Parkfläche 340 m2

Grünf].äche öffent]ich einsch].
Flächen mit Pflanzbindung 1 4 . 796 m2 31 . 101 m'=

1 14 .374 m2Nettobauland

1 1 4 . 374 m2 Baufläche GRZ o, 4
1 1 4 .374 m2 Baufläche GFZ o,8

45 .749 , 60 mz

91 .499 , 20 m2

SP IELPLAT ZBEliECHNUNG

Im Geltungsbereich ist eine mögliche Geschoßfläche von 91 .499,20 m2
errechnet worden. Dies ist aber nur ein theoretischer Wert, da
der überwiegende Teil der Wohngebäude nur eingeschossig ist.

Der Spielplatz hat ei-ne Gesamtgröße VOQ 1 .025 m2 und ist für
diesen Bereich mit teilweise sähe großen Baugrundstücken und
einem Geltungsbereich, der überwiegend an die freie Landschaft
angrenzt (Wald) ausreichend

PARKPLATZ BERECHNUNG

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind ca. 150 1Johnungs
einheiten zu veranschlagen. Es ist für je 5 17E l Stellplatz
im öffentlichen Bereich bereitzustellen.
Notwendig: 130 : 5 = 26 Stellplätze
Es sind insgesamt 52 Steg-]-plätze ausgewiesen

KOSTEN

Kosten Straßenneubau bzw. Ausbau ohne Grunderwerb
Was serversorgung
Kana ].i sat i. on

DM ,442 . 000,
DM 1 2 . 000 ,

DM 326 . 000 ,

DM 880. 000 ,
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Abwägung vor der öffentlichen Auslegung

Kreisverwaltung Bad Dürkheim ,
Untere Landesplanungsbehörde
1 1 . o3 . 1 983

Gemeinde

Keine grundsätzlichen Bedenken.
Stärkere Integration des GOPlanes
in den Bebauungsplan-Entwurf
Vor allem Pflanzgebote in den
Textlichen Festsetzungen beriick--
sicht iren .
überarbeitung des Bebauungsplanes
und der Begründung, wie zwischen
dem Kreis und dem Planer vorver--
einbaut

Der Plan wird als gemeinsame Beb.-und
Grünordnungsplanung aufge stellt
Planzeichen sind nach bisherigem Er-
fahrungsstand gewählt. Textliche Fest-
setzungen sind neu gefaßt
Der Auslegungsentwurf von Plan, Be--
Brandung und Text ist den Empfehlungen
des Kreises angeglichen worden.

Kreisverwalt:ung Bad Dürkheim,
Untere Landespflëgebehörde
ol .o3 . 1 983

Es ist eine Bewertung der Ziele
des Naturschutzes und der Landes
pflege durchzuführ en .
Auf Umwandlung von Vegetations-
formen ist einzugehen.

Bewertung \kurde in der Begründung vor
g enormen .

Bei Umwandlung der Vegetationsformen
(Sukzessionsflächen) sind Ausgleichs

maßnahmen in anderen Bereichen durch
geführt worden.

Straßenbauamt Speyer
28. o2 . 1 983

1 . Warum wird die Einmündung der
Hinckeläckerstraße nach Süden
verlegt?

Die spitzwinklige Einmündung ist' belassen
worden. weil die Sichtverhältnisse dazu
zwingen. Damit ist dem Wunsch des Stras-
s enbauamtes ent sprachen .

2 . Ausfahrt Villastraße i st zu
sell jeßen .

Straße soll nach dem Willen der Gemeinde
verb[eiben. wei]. zumindest Zufahrt im
Einbahnsinn gewährt wird und langfristig
die L 52o eine neue Tinsierung erhält

3. Feldweg zwischen Villastraße
und Hinckeläckerstraße ist
zu suhl leben .

Feldweg ist air den Märzweiherhof noch
erforder[ich. Er so].] im P]an verbleiben,
zumal langfristig die L 52o verlegt
werden sol l
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4. Oberf]ächenwasser ]-äuft unge
hindert zu L 52o .

Mit dem Ausbau der Straßen wird auch
das Oberf].ächenwasser in seiner Abfüh
rung verbessert

5. Großkronige Bäume an der
L 52o müssen, 4,5o m vom
Fahrbahnrand entfernt sein

Dië beiden geplanten Linden, wie über--
haupt die großkronigen Bäume, halten den
Abstand von 4,5o m zur L 52o ein.

FernmeldeamE Neustadt/W
o 1 . o3 . 1 983
Künftige Angabe von IVohnein-
heiten erbeten. Bei Beginn der
Erdarbeiten Außendienst stelle
benac hr ic ht igen .

Exakte Angabe der Wohneinheiten nicht
möglich. Da in jedem Haus nicht mehr
als 2 1gE beabsichtigt sind, kann mit
Best:and und Bauliicken eine optimale
Zahl abgegriffen werden .

Landwirt s chart skamme r
Ka i s er s laut ern
22 .o2 . 1 983
Keine grundsätzlichen Bedenken.
Hofste]-lengrundstUck }lärzweiher
hof sol Ite MD-Gebiet werden .

Die Flurstücke 266/1, 266/2 und
266/3 sowie 266/7 sind als MD--Gebiet in
den Entwurf übernommen und sichern den
Hof für Landwirtschaft mit Viehhaltung
ab. Der neue Flächennutzungsplanentwurf
hat hier bereits die M-Fläche vorgesehen

Landesamt air Denlanalpflege
Speyer [Ö . o2 . ] 983
Archäologische Fundstellen
rechtzeitig melden. Ist in der Entwuzßbegriindung aufgenoimnen

wo rd en .

Pfalzwerke Ludwigshafen
o8 . o3 . 1 983
2o kV--Kabel-- und Freileitungen
sind mit Schutz streifen zu be-
acht en .

Leitungen sind im Planentwurf über
nonnen worden .

z;/

Katasteramt Grünstadt o9.o3. ] 983

Aus dem Liegenschaftskataster
erforderliche Korn ekturen
sind nachzutragen .

Das Planorginal enthielt die Korrekturen
nicht. Sie wurden in den Planentwurf
vollständig übernomnen.

Was serwirtschaf tsaint v 3 . o2 . 83

Altleiningen besitzt noch keine
z extra.le Kläranlage
Oberflächenwasser ist schadlos
abm führen .

Kläranlage wurde Mitte 1983 eröffnet

Für die Sicherung der AbflußverhËiltnisse
wird Sorge getragen.
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Diese Begründung hat zusammen mit dem Bebauungsplan und
dem Text zum Bebauungsp]-an i.n der Zeit vom
bi.s öffentli-ch ausgelesen .

ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 2 7. cBP. 1984
ortsüblich bekanntgemacht

den 2 3. 1\prim 198S

Ortsbürgermeister
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Der Forderung des Straßenbauamtes S p e y e r wird nachge-
kommen, wobei. vor der Einmündung der Vi].].astraße in die L 52o
ei.ne Kastenrinne eingebaut wird Dies soll im Einvernehmen mi.t
dem Straßenbauamt Speyer S traßenme isterei Grünstadt erfolgen

Dieses Foto vom Februar 1985 zeigt die Einmündung der Villastraße in die
L 52o mit der vereinten iibergangsrille, die künftig durch die Kastenrinne
der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs entgegenkommt. Zu beiden Seiten
der Einmündung ist der Böschungsbewuchs zu sehen, der für die Böschungs--
sicherung und Ortsrandgestaltung erhalten bleibt

Auch die Aufmiindung der Privatzuwegung ''Märzweiherhof'' zeigt bezüglich der
Kastenrinne ein Erfordernis auf. Zusätzlich ist erkennbar. daß die rechte
Seite eine gestaffelte Pflanzung aus Bäumen und Sträuchern erhalten muß,
die auch zur Ortsrandeingrünung beiträgt



- 1 4-

B[ick von der Hinken.äckerstraße nach Norden über den Taubers-
bergweg auf den Beginn der Mozartstraße und der Zuwegung zur
Fri.edhofskapelle. Rechts die Fichtenschonung, die zum Teil in
einen Parkplatz mit mi.ttelkroni.gen Bäumen umgewandelt werden soll

B]-ick von Norden nach Süden, d.h. von der Mozartstraße auf die
Verbindung Schubert/Hinkeläckerstraße, die vom Vordergrund aus
eine durchgehende Verbindung erhalten soll und überhaupt die
ei.nzlg möglich ausrei-chende Verkehrsfläche darstellen würde
Auch hier wird keine Vegetationssubstanz beansprucht
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ABWÄGUNG NAC H DER ]. 6FFENTLICHENAUSLEGUNG

(gem. Ratssitzung vom 5.4.]985)

Straßenbauamt Speyer v. ]6.3. ]984

Punkt 2 der Stellungnahme der An--
hörung, die Villastraße aufgrund
der Unübersichtlichkeit zu schlies
sen , ist nicht erfüll t

Vo[[astraße so]]. erha]ten b]eiben, wei]
a) die Andienung von der heutigen L 52o

aus langfristig mit der Neutrassierung
der Landesstraße ungefährlichen wird
und

b) im alten Bebauungsplan--Entwurf die Zu-
stimmung seitens des SBA Speyer vor-
lag (1 7. 2. 1 982)

H. Gr inmeißen v . 2o . 3 . 85

Im Flurstück 272/1 ist eine nicht
überbaubare Fläche vorgesehen.Auf
den Flurstiicken 272/8 und 271/7
ist Straßenfläche vorgesehen.
Beides sollte abgestellt werden.

Die Gemeinde hat auf ihrer Ratssitzung
am 5.4. 1 985 beschlossen, den Überbaubaren
Bereich zu erweitern und die Wendefläche
an dieser Ste].le aufzuheben. Es wird
damit der Eingabe entsprochen.

H. Hilbert v. 13 .3 . 1 984

Verbindung Mozartstraße--Hinckel
yckerstraße nicht erforderlich.
Auch ein Kinderspielplatz ist
nicht erforderlich. Parkplatz-
größe am Friedhof ist in der
Größe abzulehnen .

Der Bau der Straße ist verkehrstechnisch
erforderlich. Die Frage des Kinderspiel--
platzes wird von der Rückfrage beim Kreis
abhängig gemacht, ob einer erforderlich

Der Parkplatz wird auf die Hälfte des
bisherigen Umfanges verkleinert

tst

H. Grimm v. 1 4 .3 . 1 985

Der Spielplatz auf 261 /2o soll
entfal l en .

Die Baugrenzen sind über das Flur-
stück 26]/2o angepaßt worden, zumal
ein anderer Spielplatzstandort in Er-
wägung gezogen wird, wenn die Rückfrage
beim Kreis des Erfordernissen wegen eine
Au sweisung bedingt

W. Peru ckherr v. ] 1 . o3 . 1 984

Dorfgebiet ''Märzweiherhof'' nach Osten
einschränken und als Mischgebiet ein-
stufen .

Der Begründung der Landwirtschaftskammer
v.22.o2.]983, die Flurstücke 266, 266/1 ,
266/2 und 266/3 als Dorfgebiet festzu-
setzen. weil ein Pferdestall errichtet
werden soll, wird gemeindlicherseits zu-
gestimmt. Da die Parze]]en 266/] und 266/2
bereits bebaut sind und zum Hof gehören,
sind sie als Immissionspufferzone anzu-
sehen. Sollte langfristig ein MD-Gebiet
nicht mehr erforderlich sein, wird der
Bebauungsplan geändert
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For ts . Pu ruckherr
Keine Beschränkung der Geschoß--
zahl. Garagen auch innerhalb der
Bauliche zu].assen .
Kniestöcke zugestehen.

Wird abgelehnt, zumal der Textentwurf
mit der Kreisverwaltung in Bad Dürkheim
abgestirmnt worden ist

Eingabe Krebiihl
Überbaubare Fläche um l m er
we i t ern .

Die Baugrenze wird auf 5 m von der Straw
senbegrenzungslinie zurückgesetzt . Zu--
s t tmmung

Eingabe Kinzel
Welche Entschädigung wird für
Spielplatzfläche bezahlt?

Nicht Sache des Bebauungsplanes
Beschluß nicht erforderlich .

Eingabe R.\l.H. Fuchs
Kein Verständnis. warum die Flur
stücke 269/2 und 269/4 nicht zur
Bebauung vorgesehen sind .

Es wird hier die Baugrenze entsprechend
den einheitlichen Maßen auf 5 m zu den
Erschlief3ungsstraßenseiten und auf 3 m
zur sonstigen Anliegersituation vorgesehen
ZustÜnmung

Einanhp r T nhr

Einspruch, weil auf dem unteren
Grundstück keine zweite Bebauungs
möge.ichkeit besteht (26] )

Grundstück ist einseitig erschlossen. Aus
diesem Grunde wird auch nur eine Bauzeile
vorgesehen. Anfänglich war sogar im Sinne
eines Ferienhauses immer Wert auf diese
große Freifläche gelegt worden (siehe auch
alter Bebauungsentwurf)

Eingabe E.Dieter
F[urstücke 271/6 und 27]/7 so]]en
überdachte Stellplätze erhalten.

Die überbaubare Fläche ist so groß und
aufgrund der Anregung darüberhinaus noch
um' 15 m vergrößert, daß sich der iiber-
dachungswunsch auf der überbaubaren Fläche
verwirkl ichen läßt

dieË6$ndH$% hat zusananen mit dem Bebauungsplan in der Zeit vom .$'.Oki!.
1984

bis.......''''.... . Öffentlich ausgelegen. Ort und Dauer der öffentlichen Aus-
legung wurden am .2 7: .q6=.. .984 ortsUblich bekanntgemacht

2 3. APi'11 1985
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AB WÄGUNG NACH DER 2 . ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG

Mit dem Verlegen des Kinderspielplatzes, der auch nach Ansicht der Kreisver-
waltung erforderlich ist, einer räumlichen Reduzierung des Parkplatzes süd--
westlich vom Friedhof, östlich des Taubersbergweges und der möglichen Ausweitung
der Baugrenzen war eine zweite Auslegung erforderlich, in der mit eingeschränkter
Beteiligung folgende Anregungen und Bedenken eingingen:

Straßenbauamt v . 2 . 1 o . 1 984

Villastraße sollte bei der Einmiin--
dung in die L 52o eine Kastenrinne
au fnehmen .

Die Kastenrinne wird zur Sicherheit des
Verkehrs im Einvernehmen mit der Straßen
meisterei Grünstadt angelegt

Für die ortsrandprägende, erosions
hemmende Böschungsbepflanzung soll
die RAS-Q--1982 Abschnitt 1.6.2. an
gewendet we rden.

Die Böschungsbepflanzung wird nach der ge
wünschten Richtlinie erfolgen.

H. Hi]bert v. ] ] . ] o. ] 984

Verbindungsstraße Hinckel äcker
Mozartstraße soll nicht kotnmen

Die Verbindungsstraße muß bleiben, zumal
der Spielplatz an dieser Stelle fortge-
noinmen wurde. Die weiter westlich liegende
Stockäckerstraße reicht in ihrer Dimensionie
rung fur den beidseitigen Richtungsverkehr
nicht aus .

K. ],ahr v. ] ] . ]o. 1 984

Flurstück 261 ist für zwei Gebäude
vorzusehen .

Abwägung wie bei der ]. öffentlichen Aus
legung

W. Puruckherr v. 7 . ] 1 . ] 984

Eingaben im Sinne der. l .öffent
lichen Auslegung

Abwägung im Sinne der l Abwägung

A. Grimm v. 1 5. 1o. 1 984
Entwässerungstechnisch treten bei
den Flurstücken 239 und 239/4
Schwierigkeiten auf
Geländeauffüllung nachteilig
Zweigeschossigkeit nicht zumutbar

Für die Entwässerung dieses Gebietes wird vor
der Bebauung ein Kanalisationsentwurf erstellt

Auffüllung des Geländes ist nicht beabsichtigt
Ausfüllung ist nicht vorgesehen und kann
nicht zu hohen Bauten führen. Außerdem ist
die Zweigeschossigkeit nur Höchstgrenze
Gemeinde wird sich rechtzeitig mit dem
Eigentümer in Verbindung setzen.

Kanalisation kann nach Rücksprache
mit Eigentümer erfolgen.

Die Begründung hat dem Satzungsbeschluß zugrunde gelegen

Au sg efe rügt :
Bad Dürkheim/Osnabrück, den 14.o3. 1985

Ort sbürge nneis t er
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